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§ 13c SHG Entziehung der
Anerkennung

 SHG - Steiermärkisches Sozialhilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.02.2022

Die Anerkennung ist zu entziehen, wenn

1. die gemäß § 13a Abs. 3 erforderliche Bewilligung rechtskräftig entzogen wurde oder dem

Mängelbehebungsauftrag gemäß § 13b Abs. 2 nicht fristgerecht entsprochen wurde oder

2. Organen der Aufsichtsbehörde der Zutritt zur Einrichtung und die Einsicht in die schriftlichen Unterlagen gemäß

§ 13b Abs. 2 nicht gewährt wird oder

3. über das Vermögen der Einrichtung ein Konkursverfahren erö net wird oder ein derartiger Konkursantrag

mangels eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens

abgewiesen wird oder die Zwangsverwaltung über das Vermögen der Einrichtung angeordnet wird oder

4. die Einrichtung wiederholt wegen Nichteinhaltung der p egeheimrechtlichen Bestimmungen über die

Personalausstattung rechtskräftig bestraft wurde oder

5. wenn über eine für die Einrichtung in der P ege tätige Person wiederholt wegen der Nichteinhaltung der

Vorschriften des Gesundheits- und Krankenp egegesetzes eine Geldstrafe von mehr als 1000 Euro oder eine

bedingte oder unbedingte Haftstrafe rechtskräftig verhängt wurde und diese Person weiterbeschäftigt wurde,

obwohl das Beschäftigungsverhältnis beendet hätte werden können oder

6. über verwaltungsstrafrechtlich Verantwortliche der stationären Einrichtung innerhalb eines Zeitraumes von fünf

Jahren wiederholt eine Strafe gemäß § 42 Abs. 1 Z 7 verhängt wurde.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 21/2007, LGBl. Nr. 47/2018

In Kraft seit 01.05.2018 bis 31.12.9999
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